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(54) ANSCHLUSSDOSE FÜR EIN DATEN- UND KOMMUNIKATIONSNETZ

(57) Anschlussdose für ein Daten- oder Kommuni-
kationsnetz mit folgenden Merkmalen:
- einem Gehäuse mit einem Gehäuseunterteil (10) und
einem Gehäuseoberteil (30),
- das Gehäuseunterteil (10) und das Gehäuseoberteil
(30) sind miteinander verbindbar,
- im Gehäuseoberteil (30) ist mindestens eine Leiterplatte
(40) angeordnet,
- an der Leiterplatte (40) sind auf einer Seite mindestens
eine Steckerbuchse (42) zur Aufnahme eines Steckers
und auf einer gegenüberliegenden Seite Kontaktelemen-
te zum Anschluss von Leitungsadern eines Datenkabels
vorgesehen, wobei die Steckerbuchse (42) frontseitig in
einer Öffnung (32) des Gehäuseoberteils (30) angeord-
net ist,
- ein Ladestück (50), welches zum Aufnehmen von En-
den der Leitungsandern des Datenkabels vorgesehen
ist,
- das Ladestück (50) ist im Gehäuseunterteil (10) fest-
legbar,
- wobei die Kontaktelemente als Schneidklemmen (44)
ausgebildet sind,
- wobei die Schneidklemmen (44) derart auf der Leiter-
platte (40) angeordnet sind, dass durch diese im verbun-
denen Zustand vom Gehäuseunterteil (10) und Gehäu-
seoberteil (30) mindestens ein Teil der im Ladestück
(50)aufzunehmenden Enden der Leitungsadern elek-
trisch kontaktierbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlussdose für
ein Daten- und Kommunikationsnetz gemäß den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruch 1.
[0002] Eine solche Anschlussdose ist aus EP 2 034
568 B1 bekannt. Diese weist ein Gehäuse mit einem Ge-
häuseunterteil und einem Gehäuseoberteil, wobei Ge-
häuseoberteil und Gehäuseunterteil miteinander ver-
bindbar sind, auf. Im Gehäuseoberteil ist mindestens ei-
ne Leiterplatte angeordnet, an welcher auf einer Seite
mindestens eine Steckerbuchse zur Aufnahme eines
Steckers und auf einer gegenüberliegenden Seite Kon-
taktelemente zum Anschluss von Leitungsadern eines
Datenkabels vorgesehen sind, wobei die Steckerbuchse
frontseitig in einer Öffnung des Gehäuseoberteils ange-
ordnet ist. Zusätzlich ist ein Ladestück, welches zum Auf-
nehmen von Enden der Leitungsadern des Datenkabels,
vorgesehen. Das Ladestück ist im Gehäuseunterteil fest-
legbar. Das Ladestück weist Anschlussklemmen zum
Anschluss von Leitungsadern, mit wenigstens einer
Steckbuchse mit Steckbuchsenkontakten zum Kontak-
tieren von Datenkabelsteckern und Mitteln zum elektri-
schen Verbinden der Anschlussklemmen und der Steck-
buchsenkontakte auf. Dabei sind die Mittel zum elektri-
schen Verbinden von Anschlussklemmen und Steck-
buchsenkontakten lösbare Steckverbinder. Der Lade-
stück ist ringförmig ausgebildet. Die Anschlussklemmen
sind ringförmig um eine Durchgangsöffnung im Lade-
stück herum angeordnet.
[0003] Problematisch bei dieser bekannten An-
schlussdose ist, dass die Leitungsadern mit den Kontak-
ten des Anschlussklemmenblocks vor dem Zusammen-
setzen der Anschlussdose mit einem Spezialwerkzeug
verbunden werden müssen, was einen zeitlichen Mehr-
aufwand erfordert und die Kosten erhöht.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, die bekannte Anschlussdose so weiterzubil-
den, dass dieser zeitliche Mehraufwand bei der Montage
vermieden werden kann.
[0005] Dieses Problem wird durch eine Anschlussdose
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[0007] Erfindungsgemäß ist demnach eine Anschluss-
dose für ein Daten- und Kommunikationsnetz bestehend
aus einem Gehäuse mit einem Gehäuseunterteil und ei-
nem Gehäuseoberteil, wobei Gehäuseoberteil und Ge-
häuseunterteil miteinander verbindbar sind, vorgesehen.
Im Gehäuseoberteil ist mindestens eine Leiterplatte an-
geordnet, an welcher sich auf einer Seite mindestens
eine Steckerbuchse zur Aufnahme eines Steckers und
auf einer gegenüberliegenden Seite Kontaktelemente in
Form von Schneidklemmen zum Anschluss von Lei-
tungsadern eines Datenkabels befinden. Dabei ist die
Steckerbuchse frontseitig in einer Öffnung des Gehäu-
seoberteils angeordnet. Die Anschlussdose weist ein La-

destück auf, welches zum Aufnehmen von Enden der
Leitungsadern des Datenkabels dient. Dieses Ladestück
ist im Gehäuseunterteil festlegbar. Die Schneidklemmen
sind derart auf der Leiterplatte angeordnet, dass durch
diese im verbundenen Zustand von Gehäuseunterteil
und Gehäuseoberteil mindestens ein Teil der im Lade-
stück aufzunehmenden Enden der Leitungsadern elek-
trisch kontaktierbar sind.
[0008] Vorteilhafterweise ist die Geometrie des Lade-
stücks vieleckig oder kreisringförmig ausgebildet, insbe-
sondere als Achteck. Es empfiehlt sich, das Ladestück
möglichst symmetrisch um die Kabeleingangsöffnung
des Gehäuseunterteils zu positionieren, sodass alle in
die Anschlussdose geführten Leitungsadern zumindest
ähnliche Längen zueinander aufweisen können. Da-
durch weist jede Leitungsader eine zumindest ähnlich
große Leitungsimpedanz auf.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung hat die Innenwandung des Gehäuseoberteils
und/oder des Gehäuseunterteils die Form eines Viel-
ecks, insbesondere eines Achtecks. Dabei ist es vorteil-
haft, wenn die Stellungen, in denen das Gehäuseoberteil
an dem Gehäuseunterteil festlegbar ist, übereinstimmen.
[0010] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass das Ladestück Führungen auf-
weist, welche zu der Innenwandung des Gehäuseunter-
teils und/oder des Gehäuseoberteils orthogonal ausge-
richtet sind. Das Ladestück weist vorteilhafterweise eine
Bedruckung oder Prägung auf, welche eine korrekte Be-
legung der Leitungsadern in den Führungen vereinfacht.
[0011] Vorteilhafterweise werden die Führungen des
Ladestücks paarweise auf dem Ladestück angeordnet.
[0012] Vorteilhafterweise sind die Führungen zur
klemmenden Halterung von Leitungsadern ausbildet.
Das Einlegen der Leitungsadern in die Führungen kann
bei der erfindungsgemäßen Anschlussdose händisch er-
folgen. Es ist somit kein gesondertes Werkzeug hierfür
nötig. Hierzu werden die einzelnen Leitungsadern, die
mittels eines Datenkabels gebündelt von hinten durch
das Gehäuseunterteil geführt werden, aufgetrennt und
in die Führungen eingelegt. Der Teil der Leitungsadern,
welcher nach dem Einlegen in die Führungen über den
Rand der Führungen hinausragt, wird abgetrennt. Die
Einfachheit des Einlegens der Leitungsadern in den Füh-
rungen resultiert unter anderem dadurch, dass das La-
destück im Allgemeinen und die Führungen im Beson-
deren keine elektrischen Kontaktstellen in Form von be-
spielsweise Schneidklemmen aufweisen. Die Kontaktie-
rung der Leitungsadern erfolgt erst beim Zusammenfü-
gen von Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil mit ein-
gelegtem Ladestück, indem die an der Leiterplatte ver-
sehenen Schneidklemmen die Isolation der in der Füh-
rung liegenden Leistungsadern durchschneidet und so
einen leitenden Kontakt herstellt. Vorteilhafterweise sind
mindestens einige der Schneidklemmen auf der Leiter-
platte zu den Führungen des Ladestücks ausgerichtet.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind in den Führungen des Ladestücks Nie-

1 2 



EP 4 386 993 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

derhalter vorgesehen. Nach dem Einlesen oder Einzug
der Leitungsadern in diese Führungen, stellt sich kurz-
zeitig eine Rückstellkraft ein, welche die Leitungsadern
aus den Führungen herausspringen lassen würde. Die
Niederhalter sind dazu da, dieses Herausspringen der
Leitungsadern aus den Führungen zu verhindern. Vor-
zugsweise sind die Niederhalter im Randbereich des Au-
ßendurchmessers des Ladestücks und/oder in den Füh-
rungen einstückig ausgeformt, z.B. als hervorragende
Nasenelemente.
[0014] In einer weiteren günstigen Ausgestaltung be-
steht das Ladestück ausschließlich aus einem nicht-lei-
tenden Material, vorzugsweise aus Kunststoff. Das La-
destück besitzt keine Kontaktstifte, Schneidklemmen
oder ähnliche Kontaktierungsvorrichtungen. Das verrin-
gert die Produktionskosten und den Fertigungsaufwand
für das Ladestück.
[0015] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
ist das Ladestück auf das Gehäuseunterteil in mehreren,
gegeneinander um eine Gehäusemittelachse gedrehten
Stellung festlegbar. Dadurch kann das Ladestück unab-
hängig von der Kabeleingangsrichtung in das Gehäu-
seunterteil eingesetzt werden. Bevorzugterweise sind z.
B. acht Kabeleingangsrichtungen realisiert. Hierfür ist
das Ladestück in acht, jeweils um 45° gegeneinander
gedrehten Stellungen in das Gehäuseunterteil einsetz-
bar ausgeführt. Es ist dabei von Vorteil, wenn die Um-
wandungen des Gehäuseunterteils und des Gehäuseü-
berteils zumindest in einem Übergangsbereich die Form
eines Vielecks, insbesondere eines Achtecks ausgestal-
tet haben.
[0016] Vorteilhafterweise ist die Erfindung so ausge-
bildet, dass das Gehäuseoberteil an dem Gehäuseun-
terteil in mehreren, gegeneinander um eine gedachte
Gehäusemittelachse gedrehten Stellungen festlegbar
ist. Dadurch ist es möglich, die Kabeleingangsrichtung
zu variieren. Bevorzugt sind z.B. acht Kabeleingangs-
richtungen vorgesehen. Es bietet sich damit an, dass das
Gehäuseunterteil in acht, jeweils um 45° gedrehten, un-
terschiedlichen Stellungen gegenüber dem Gehäuseo-
berteil einlegbar auszugestalten.
[0017] Gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfin-
dung weist das Gehäuseunterteil Stifte, Gewindebohrun-
gen und Gehäuseführungen auf, welche radial fluchtend
zueinander angeordnet sind und einen Untergehäuse-
befestigungsverbundkörper bilden.
[0018] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung sind das Gehäuseunterteil mit eingelegtem
Ladestück und das Gehäuseoberteil mittels einer Befes-
tigungsvorrichtung aufeinander zubewegbar. Die Befes-
tigungsvorrichtung ist dabei vorzugsweise durch mindes-
tens eine Befestigungsschraube ausgebildet. Das Ge-
häuseoberteil weist Schraubausnehmungen zum Grei-
fen mindestens einer Befestigungsschraube auf. Vor-
zugsweise werden die Schraubausnehmungen symme-
trisch an der Querseite der Öffnungen zum Einsatz von
Steckerbuchsen angeordnet. Die Schraubausnehmun-
gen des Gehäuseoberteils und die Gewindebohrungen

des Untergehäusebefestigungsverbundkörpers liegen
dabei im Lot und sind auf einer direkten Linie verbindbar.
[0019] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung sind das Gehäuseunterteil mit eingelegtem
Ladestück und das Gehäuseoberteil mittels einer Befes-
tigungsvorrichtung oder Zuziehvorrichtung aufeinander
zubewegbar. Die Befestigungsvorrichtung ist dabei vor-
zugsweise durch mindestens eine Befestigungsschrau-
be ausgebildet. Das Gehäuseoberteil weist Schraubaus-
nehmungen zum Greifen mindestens einer Befesti-
gungsschraube auf. Vorzugsweise werden die Schrau-
bausnehmungen symmetrisch an der Querseite der Hau-
benöffnungen zum Einsatz von Steckerbuchsen ange-
ordnet. Die Schraubausnehmungen des Gehäuseober-
teils und die Gewindebohrungen des Untergehäusebe-
festigungsverbundkörpers liegen dabei vorzugsweise im
Lot und sind auf einer direkten Linie verbindbar.
[0020] Vorzugsweise ist eine Schneidebene der
Schneidklemme zu der Innenwandung des Gehäuses
parallel ausgerichtet.
[0021] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel an-
hand von Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Vorderansicht einer An-
schlussdose in Explosionsdarstellung mit Ge-
häuseoberteil, Gehäuseunterteil und Lade-
stück,

Fig. 2 eine perspektivische Rückansicht des Gehäu-
seoberteils mit Leiterplatte und Kunststoffplatte
von Figur 1 in Explosionsdarstellung

Fig. 3 eine Draufsicht des Gehäuseunterteils von Fig.
1 bzw. 2 mit eingesetztem Ladestück

Fig. 4 eine Seitenansicht auf das Ladestück von Figur
1

[0022] Zu den nachfolgenden Figuren bezeichnen
gleiche Bezugszeichen gleiche Teile mit gleicher Bedeu-
tung.
[0023] Die Ansicht der Fig. 1 zeigt eine erfindungsge-
mäße Anschlussdose mit einem Gehäuseunterteil 10, ei-
nem Gehäuseoberteil 30, und einem Ladestück 50.
[0024] Das Gehäuseunterteil 10 weist eine achteckige
symmetrische Platte 13 aus. An den Seitenrändern 19
der Platte 13 des Gehäuseunterteils 10 sind Gehäuse-
führungen 16 ausgebildet, welche sich ausgehend von
der Platte 13 in Richtung des Gehäuseoberteils 30 er-
strecken. Aufgrund der achteckigen Struktur der Platte
13 sind acht Untergehäusebefestigungsverbundkörper
17 vorgesehen. Ein Untergehäusebefestigungsverbund-
körper 17 setzt sich aus einer Gehäuseführung 16, einer
Gewindebohrung 15 und einem Stift 14, welche radial
fluchtend zueinander angeordnet sind, zusammen.
[0025] Die Gehäuseführung 16 ist als plattenförmiger
Steg 25, welcher leicht vom Seitenrand 19 in Richtung
Plattenmittelpunkt 22 versetzt angeordnet ist, ausgestal-
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tet. Auf dem plattenförmigen Steg 25 der Gehäusefüh-
rung 16 ist eine trapezförmige Erhöhung 26 ausgebildet,
welche sich auf der zum Plattenmittelpunkt 22 abge-
wandten Seite des plattenförmigen Steges 25 befindet.
Zwischen auf einer zu einem Eckpunkt 20 orthogonal
stehend gedachter Hilfslinie und der zu der Hilfslinie
nächst gelegenen Kante 21 der Gehäuseführung 16 ist
eine Freifläche 27 ausgebildet.
[0026] Die Gewindebohrungen 15 dienen zur Aufnah-
me der mindestens einen Befestigungsschraube 31 und
damit zur Verbindung von Gehäuseoberteil 30 und Ge-
häuseunterteil 10. Vorzugsweise sind zwei Befesti-
gungsschrauben 31, in zwei einander gegenüberliegen-
den Gewindebohrungen 15 des Untergehäusebefesti-
gungsverbundkörpers 17 des Gehäuseunterteils, einge-
setzt. Damit wird eine gleichmäßig verteilte Kraftwirkung
auf das Gehäuseoberteil 30, das Gehäuseunterteil 10
und das Ladestück 50 bewirkt.
[0027] Das Gehäuseunterteil 10 weist zwei um einen
Mittelsteg 24 symmetrisch angeordneten Kabelein-
gangsöffnungen 23 aus, die in diesem Anwendungsbei-
spiel rechteckförmig ausgebildet sind.
[0028] Das Gehäuseoberteil 30 bildet eine Deckenflä-
che 37, mit einer in Richtung des Gehäuseunterteils 10
ausgerichteten, wannenförmigen, symmetrisch achte-
ckigen Gehäuseumwandung 2 aus. Die Gehäuseum-
wandung 2 weist Führungsausnehmungen 35 aus, wel-
che so ausgebildet sind, dass die Gehäuseführungen 16
des Gehäuseunterteils 10 in die Führungsausnehmun-
gen 35 des Gehäuseoberteils 30 einsetzbar sind. Dabei
sind das Gehäuseoberteil 30 und das Gehäuseunterteil
10 so ausgebildet, dass das Gehäuseoberteil 30 an dem
Gehäuseunterteil 10 in mehreren, gegeneinander um ei-
ne gedachte Gehäusemittelachse gedrehten Stellungen
festlegbar ist.
[0029] Die Deckenfläche 37 des Gehäuseoberteils 30
weist einen Tragring 38 mit Eckbereichen 46 sowie Sei-
tenbereichen 47 auf. Die Eckbereiche 46 sowie die Sei-
tenbereiche 47 weisen Kantendurchgänge 48 auf, wel-
che zur Befestigung der Anschlussdose in einer Leerdo-
se vorgesehen sind. Der Tragring 38 weist Tragring-
durchgänge 45 auf. Sofern lediglich die Tragringdurch-
gänge 45 für die Befestigung der Anschlussdose verwen-
det werden oder der Bauraum es erfordert, können die
Eckbereiche 46 sowie die Seitenbereiche 47 vom Trag-
ring 38 abgetrennt werden.
[0030] In der Mitte der Deckenfläche 37 sind Öffnun-
gen 32 angeordnet zur Aufnahme von Steckbuchsen 42.
In diesem Anwendungsbeispiel sind zwei Öffnungen für
jeweils eine Steckbuchse 42 ausgebildet. Die Steck-
buchsen 42 sind z.B. als RJ45-Steckbuchsen ausgebil-
det. Die Steckbuchsen sind schräg in einer Öffnungs-
haube 49 angeordnet. Die Öffnungshaube 49 bildet in
diesem Anwendungsbeispiel ein Rechteck aus. Die
Steckbuchsen 42 sind mit einer Leiterplatte kontaktiert,
welche in Figur 2 näher beschrieben wird. An der Quer-
seite der Öffnungshaube 49 sind Schraubkopfausneh-
mungen 29 angeordnet, in welche sich im zusammen-

gesetzten Zustand der Schraubkopf 33 eine Befesti-
gungsschraube 31 einsetzten lässt. Zwei Befestigungs-
schrauben 31 verbinden Gehäuseoberteil 30 und Ge-
häuseunterteil 10 im zusammengesetzten Zustand mit-
einander. Die Gewindebohrungen 15 des Gehäuseun-
terteils 10 und die Schraubkopfausnehmungen 29 des
Gehäuseoberteils 30 stehen dafür im zusammengesetz-
ten Zustand zueinander im Lot.
[0031] Das Ladestück 50, welches in das Gehäuseun-
terteil 10 eingesetzt wird, weist vorliegend die Form eines
unsymmetrischen Achtecks auf. Das Ladestück 50 be-
steht aus acht Wandabschnitten 55. Zwei gegenüberlie-
gende Wandabschnitte 55 weisen Ausnehmungen 11
auf, durch welche im verbundenen Zustand die Befesti-
gungsschraube 31 am Ladestück 50 vorbei geführt wird,
um dadurch Gehäuseunterteil 10 und Gehäuseoberteil
30 verbinden zu können. Die Ausnehmungen 11 weisen
einen bogenförmigen Verlauf aus und sind so ausgebil-
det, dass sich der Untergehäusebefestigungsverbund-
körper 17 des Gehäuseunterteils 10 beim Einlegen des
Ladestücks 50 in das Gehäuseunterteil 10 in eine der
Ausnehmungen des Ladestücks 50 anschmiegt. Das La-
destück 50 weist Durchgangsöffnungen 53 auf, durch
welche beim Einlegen des Ladestücks 50 die Stifte 14
des Untergehäusebefestigungsverbundkörpers 17 ein-
geschoben werden, sodass das Ladestück 50 auf dem
Gehäuseunterteil 10 im zusammengesetzten Zustand fi-
xiert ist.
[0032] Das Ladestück 50 ist symmetrisch um die Ka-
beleingangsöffnung 23 des Gehäuseunterteils 10 ange-
ordnet. Das Ladestück 50 und auf dem Ladestück 50
befindliche Führungen 51 sind so angeordnet, dass Lei-
tungsadern eines Daten- oder Kommunikations-Kabels
eine zumindest ähnliche Länge zueinander aufweisen.
Dadurch sind die Leitungsimpedanzen der einzelnen
Leistungsadern zumindest ähnlich groß zueinander. Auf
den Wandabschnitten 55 des Ladestücks 50 die keine
Ausnehmungen 11 ausbilden sind Führungen 51 zur
klemmenden Halterung von Leitungsadern ausgebildet.
Die Führungen 51 sind paarweise angeordnet und sind
zu der Innenwandung des Gehäuses 1 orthogonal aus-
gerichtet. Im Randbereich eines Außendurchmessers
des Ladestücks 50 und in den Führungen 51 selbst, sind
Niederhalter 52 ausgebildet, in diesem Anwendungsbei-
spiel als hervorragende Nasenelemente, die einen siche-
ren Halt der Leitungsadern, nach deren Einzug in die
Führungen 51 bieten. Das Ladestück 50 ist in diesem
Anwendungsbeispiel komplett aus Kunststoff gebildet.
Die Führungen 51 weisen keine elektrischen Kontakte-
lemente auf.
[0033] In Fig. 2 ist das Gehäuseoberteil 30 mit einge-
setzter Leiterplatte 40, einer auf der in Richtung des Ge-
häuseunterteils 10 zugewandten Seite der Leiterplatte
40 angebrachten Kunststoffplatte 43 und den eingesetz-
ten Befestigungsschrauben 31, zur Fixierung des Ge-
häuseunterteils 10 und des Gehäuseoberteils 30, abge-
bildet. Die Leiterplatte 40 folgt der Innenwandung des
Gehäuses 1. In diesem Ausführungsbeispiel hat die Lei-
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terplatte 40 die Form eines symmetrischen Achtecks. Auf
einer Seite der Leiterplatte 40 sind bereits die in Fig. 1
erwähnten zwei Steckerbuchsen 42 mittig zur Aufnahme
von Datensteckern angebracht, wobei die Steckerbuch-
sen 42 schräg in der Öffnungenshaube 49 des Gehäu-
seoberteils 10 angeordnet sind. Auf der gegenüberlie-
genden Seite der Leiterplatte 40 der angeordneten Ste-
ckerbuchsen 42 sind Schneidklemmen 44, wie Fig. 2
zeigt, angeordnet. Die Schneidebene der Schneidklem-
men 44 verläuft zu der Gehäuseumwandung 2 des Ge-
häuseoberteils 30 vorzugsweise parallel. Die Schneid-
klemmen 44 sind zudem paarweise angeordnet. Die Lei-
terplatte 40 weist Einbuchtungen 41 auf, welche so an-
geordnet sind, dass die mindestens eine Befestigungs-
schraube 31, welche Gehäuseoberteil 30 und Gehäu-
seunterteil 10 im zusammengesetzten Zustand mitein-
ander verbindet, an der Leiterplatte 40 vorbei geführt
wird.
[0034] Das Datenkabel, welches durch die Kabelein-
gangsöffnung 23 des Gehäuseunterteils 10 geführt wird,
wird aus dem Gesamtverbund des Datenkabels gelöst.
Das Datenkabel und die Leitungsadern sind in den Figu-
ren aus Übersichtlichkeitsgründen nicht abgebildet. Die
einzelnen Leitungsadern, werden in die Führungen 51
des in Fig. 1 aufgezeigten Ladestücks 50 eingelegt. Zu-
sätzlich werden die einzelnen Leitungsadern auf dem
Weg zur entsprechenden Führung 51 des Ladestücks
50 geschirmt. Die Schirmung besteht dabei vorzugswei-
se aus einem leitenden Material und ist z.B. als Paar-
schirmfolie realisiert. Die vorzugsweise symmetrische
Anordnung des Ladestücks 50 im Gehäuseunterteil 10
bewirkt, dass neben den Leitungsadern auch die zur
Schirmung verwendeten Paarschirmfolien ähnliche Län-
gen zueinander aufweisen. Dadurch kann vorab die
Paarschirmfolie für die einzelnen Leitungsadern auf die
entsprechende Größe abgelängt werden. Damit wird der
Aufwand für die Kabelvorbereitung reduziert und die An-
schlusszeit verringert.
[0035] Auf der Leiterplattenseite, auf welcher die
Schneidklemmen 44 aus der Leiterplatte 40 herausra-
gen, liegt eine Kunststoffplatte 43 auf. Die Kunststoffplat-
te 43 verhindert, dass die aus einem leitenden Material
bestehende Schirmung mit den Kontakten der Leiterplat-
te 40 in Verbindung kommt und Funktionsstörungen her-
vorruft. Die Kunststoffplatte 43 weist in diesem Anwen-
dungsbeispiel die gleiche Grundfläche wie die Leiterplat-
te 40 auf. Auch die auf der Leiterplatte 40 ausgeführten
Einbuchtungen 41 weist die Kunststoffplatte 43 auf, um
mindestens eine Befestigungsschraube 31 an der Kunst-
stoffplatte 43 vorbei führen zu können, so dass Gehäu-
seunterteil 10 und Gehäuseoberteil 30 miteinander ver-
bindbar sind.
[0036] In Figur 3 ist eine Draufansicht auf das Gehäu-
seunterteil 30 mit bereits eingelegtem Ladestück 50 ab-
gebildet.
[0037] Das Ladestück 50 ist in mehreren, in diesem
Anwendungsbeispiel in acht, um eine gedachte Gehäu-
semittelachse gedrehten Stellung festlegbar. Die in Fig.

2 beschriebenen Schneidklemmen 44 der Leiterplatte 40
verändern dabei ihre Ausrichtung gegenüber den Füh-
rungen 51 des Ladestücks 50 nicht. Die Stifte 14 des
Untergehäusebefestigungsverbundkörpers 17 greifen in
die Durchgangsöffnungen 53 des Ladestücks 50 und fi-
xieren das Ladestück 50 auf dem Gehäuseunterteil 10.
[0038] In Figur 3 ist zu sehen, dass im zusammenge-
setzten Zustand von Gehäuseunterteil 10 und Ladestück
50 die Stifte 14 des Untergehäusebefestigungsverbund-
körper 17 in die Durchgangsöffnungen 53 des Lade-
stücks 50 greifen und damit das Ladestück 50 auf dem
Gehäuseunterteil 10 fixieren. Zudem schmiegt sich der
Untergehäusebefestigungsverbundkörper 17 in die Ein-
buchtung 41 des Ladestücks 50 ein.
[0039] In Figur 4 ist eine Seitenansicht des Ladestücks
50 gezeigt.
[0040] Wie in der Beschreibung zu Figur 1 bereits er-
wähnt, sind die Führungen 51 zur klemmenden Halte-
rung der Leitungsadern ausgebildet. In den Führungen
51 sind Materialausstände 58 ausgebildet, welche eine
zusätzliche Klemmung bewirken. Zudem sind im Rand-
bereich des Außendurchmessers des Ladestücks 50
Niederhalter 52 vorgesehen, die die eingezogenen Lei-
tungsadern in den Führungen 51 zusätzlich stabilisieren.
Das Ladestück 50 weist an den Wandabschnitten 55 mit
den längsten Abschnitten eine Wandabschnittausneh-
mung 57 auf, so dass auch hier die Untergehäusebefes-
tigungsverbundkörper 17 sich im eingesetzten Zustand
am Ladestück 50 anschmiegen kann. Ein Obersteg 59
weist eine Durchgangsöffnung 53 auf, durch welche ein
Stift 14 des Untergehäusebefestigungsverbundkörpers
17 im zusammengesetzten Zustand durchgeführt wird.

Bezugszeichenliste

[0041]

2 Gehäuseumwandung
10 Gehäuseunterteil
11 Ausnehmung
13 Platte
14 Stift
15 Gewindebohrung
16 Gehäuseführung
17 Untergehäusebefestigungsverbundkörper
19 Seitenrand
20 Eckpunkt
21 Kante
22 Plattenmittelpunkt
23 Kabeleingangsöffnung
24 Mittelsteg
25 Steg
26 Erhöhung
27 Freifläche
29 Schraubkopfausnehmung
30 Gehäuseoberteil
31 Befestigungsvorrichtung
32 Öffnung
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33 Schraubkopf
35 Führungsausnehmung
37 Deckenfläche
38 Tragring
39 Schraubausnehmung
40 Leiterplatte
41 Einbuchtung
42 Steckerbuchse
43 Kunststoffplatte
44 Schneidklemmen
45 Tragringdurchgang
46 Eckbereich
47 Seitenbereich
48 Kantendurchgang
49 Öffnungshaube
50 Ladestück
51 Führung
52 Niederhalter
53 Durchgangsöffnung
55 Wandabschnitt
57 Wandabschnittausnehmung
58 Materialausstand
59 Obersteg

Patentansprüche

1. Anschlussdose für ein Daten- oder Kommunikati-
onsnetz mit folgenden Merkmalen:

- einem Gehäuse mit einem Gehäuseunterteil
(10) und einem Gehäuseoberteil (30),
- das Gehäuseunterteil (10) und das Gehäuse-
oberteil (30) sind miteinander verbindbar,
- im Gehäuseoberteil (30) ist mindestens eine
Leiterplatte (40) angeordnet,
- an der Leiterplatte (40) sind auf einer Seite
mindestens eine Steckerbuchse (42) zur Auf-
nahme eines Steckers und auf einer gegenü-
berliegenden Seite Kontaktelemente zum An-
schluss von Leitungsadern eines Datenkabels
vorgesehen, wobei die Steckerbuchse (42)
frontseitig in einer Öffnung (32) des Gehäuseo-
berteils (30) angeordnet ist,
- ein Ladestück (50), welches zum Aufnehmen
von Enden der Leitungsandern des Datenka-
bels vorgesehen ist,
- das Ladestück (50) ist im Gehäuseunterteil
(10) festlegbar,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Kontaktelemente als Schneidklemmen (44)
ausgebildet sind,
- wobei die Schneidklemmen (44) derart auf der
Leiterplatte (40) angeordnet sind, dass durch
diese im verbundenen Zustand vom Gehäu-
seunterteil (10) und Gehäuseoberteil (30) min-
destens ein Teil der im Ladestück (50)aufzuneh-
menden Enden der Leitungsadern elektrisch

kontaktierbar sind.

2. Anschlussdose nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Geometrie des Ladestücks (50)
vieleckig ausgebildet ist, insbesondere als Achteck.

3. Anschlussdose nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Innenwandung des Ge-
häuseoberteils (30) und/oder des Gehäuseunterteils
(10) die Form eines Vielecks, insbesondere eines
Achtecks ausbilden.

4. Anschlussdose nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ladestück (50) Führungen (51)
aufweist, welche zu der Innenwandung des Gehäu-
seunterteils (10) und/oder des Gehäuseoberteils
(30) orthogonal ausgerichtet sind.

5. Anschlussdose nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungen (51) paarweise an-
geordnet sind.

6. Anschlussdose nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungen (51) zur
klemmenden Halterung von Leitungsadern vorgese-
hen sind.

7. Anschlussdose nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungen (51) im
Randbereich eines Außendurchmessers des Lade-
stücks (50) und/oder in den Führungen (51) selbst,
Niederhaltern (52) ausgebildet haben.

8. Anschlussdose nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ladestück (50) aus einem
nicht-leitenden Material, insbesondere Kunststoff,
besteht.

9. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ladestück
(50) auf das Gehäuseunterteil (10) in mehreren, ge-
geneinander um eine Gehäusemittelachse gedrehte
Stellung festlegbar ist.

10. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuseo-
berteil (30) an dem Gehäuseunterteil (10) in mehre-
ren, gegeneinander um eine gedachte Gehäusemit-
telachse gedrehten Stellungen festlegbar ist.

11. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass am Ladestück
Ausnehmungen (11) ausgebildet sind, die an der
Querseite des Ladestücks (30) angeordnet sind.

12. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuseun-
terteil (10) Stifte (14), Gewindebohrungen (15) und
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Gehäuseführungen (16) aufweist, welche zueinan-
der radial fluchtend angeordnet sind.

13. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuseo-
berteil (30) und das Gehäuseunterteil (10) mit ein-
gelegtem Ladestück (50) mittels einer Befestigungs-
vorrichtung (31) aufeinander zubewegbar sind.

14. Anschlussdose nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsvorrichtung
(31) durch mindestens eine Befestigungsschraube
ausgebildet ist.

15. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einige
der Schneidklemmen (44) auf der Leiterplatte (40)
zu den Führungen (51) des Ladestücks (30) ausge-
richtet sind.

16. Anschlussdose nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneidklem-
men (44) paarweise angeordnet sind.

17. Anschlussdose nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Schneidebene der
Schneidklemme (44) zu der Innenwandung des Ge-
häuseunterteils (10) und/oder des Gehäuseoberteils
parallel ausgerichtet ist.
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